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        Zahl: 1430-0/2013 

 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

 

aufgenommen am Freitag, dem 30.08.2013 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates 

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
Anwesend:  

 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 

 

Anwesende:   Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 

             Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 157  

Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 

Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59  

Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 

Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 

Daniela Karnicar, 9135 Ebriach 180 

Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 

Josef Orasche, 9135 Leppen 34 

Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel 74 

           Hans Georg Lopar; 9135 Vellach 61 

Florian Schuppanz, 9135 Ebriach 82 

Franz Kummer;9133 Zauchen  

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48  

Martina Hiessberger; 9135 Vellach 59, 

Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4   

 
 

Entschuldigt abwesend:       
Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 

Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel 

   Roman Wutte, 9135 Vellach 92  

Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 

 
 

Ersatzmitglied:      Daniela Karnicar, 9135 Ebriach 180 

   Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 

   Florian Schuppanz, 9135 Ebriach 82 

      Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel 74 

 

Sitzungsbeginn: 18.00 Uhr 



 

Niederschrift der GR Sitzung vom 30.08.2013   Zahl: 1430-0/2013 

 

Tagesordnung/dnevni red: 

1. Bestellung des Protokollprüfers 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2. Finanzierungsplan Photovoltaikanlage  
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik  

3. 2. Nachtragsvoranschlag 2013 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

4. Schuldschein K-WWF Darlehen ARA Eisenkappel, BA 51 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

5. Antrag gem. § 41 K-AGO; Dr. Stefan Merkač; Ausfahrt Feuerwehr 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle 

6. Asphaltierung Poppgasse – Vergabe der Arbeiten 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle 

7. Auflassung der Expositurklasse in der Volksschule Ebriach 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

8. Schließung der Volksschule in Ebriach 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

9. Einhaltung der Vereinbarungen der Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach gegenüber aller Beteiligten bei der Errichtung des 

Schulzentrums Bad Eisenkappel (Bund, Land, 

Schulgemeindeverband) 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle  

10. Einhaltung und Rechtsgültigkeit der Beschlüsse zum Thema 

Schulzentrum aus den Jahren 2010 und 2011 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle 

11. Umgehende Schließung der Expositurklasse in der Volksschule 

Ebriach; Unterricht der Schüler der Expositurklasse ab 9.9.2013 im 
neuen Bildungszentrum 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Adolf Woschitz 

12. Keine Übernahme der Kosten für etwaige Schülertransporte in 
andere Gemeinden durch die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Adolf Woschitz 

13. Keine Übernahme von Kosten duch die Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach, welche aus einem Schulbesuch von unseren Kindern in 

anderen Bezirken oder Gemeinden entstehen. 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Adolf Woschitz 

14. Umgehender Verkauf der Schulgebäude der Volksschule Ebriach und 

Bad Eisenkappel und die zweckgebundene Verwendung der daraus 

lukrierten Mittel für das Schulzentrum Bad Eisenkappel. 
Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle 
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Vor Eingang in die Tagesordnung wurde vom Bürgermeister folgender Antrag gestellt: 

 

Antrag auf Änderung der Tagesordnung 
 

Da auf Initiative von Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle haben die Vertreter der 

Parteien, namentlich Herr Malle, Herr Kummer, Herr Woschitz und Herr Lopar eine 

Einigung in Bezug auf die Volksschule Ebriach und das Bildungszentrum Bad 

Eisenkappel erzielt, weshalb wird der Antrag gestellt wird die Punkte 8 bis 14 der 

heutigen Gemeinderatsitzung von der Tagesordnung zu nehmen.  
 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 

 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich 

sowie Herr Franz Kummer zu bestellen. 

 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  

 

 
 

2. Finanzierungsplan Photovoltaikanlage Freibad 
Berichterstatter: Bgm. F. J. Smrtnik 

 

Vom Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde am 22.3.2012 

einstimmig die Sanierung des Daches am Freibad beschlossen. Gleichzeitig wurde 

überprüft, inwieweit die dort geplante Photovoltaikanlage in das Dach integriert 

werden kann bzw. inwieweit eine Kombination von Stromproduktion und 

Wärmeproduktion für das Badewasser technisch und wirtschaftlich möglich ist. Mit 

einer Integration in das Dach wollte man sich Kosten bei der Dacheindeckung 

ersparen.  

 

Leider sind beide Varianten nicht möglich. Eine Integration in das Dach bringt keine 

Ersparnis, sehr wohl aber eine enorme Reduzierung der Leistung. Eine 

Kombinationsanlage, wie sie im Vorjahr als Prototyp bereits angepriesen wurde, ist 

leider auch nicht wirtschaftlich und erwies sich als nicht sinnvoll. Daher wurde von 

der Sport- und Freizeitanlagen GesmbH das gesamte Projekt ausgeschrieben. Die 

Dachsanierung sowie die Photovoltaikanlage kosten somit insgesamt € 118.000,00. 

Für die Dachsanierung ist eine Bedarfszuweisung von € 50.000,00 vorgesehen. Vom 

Land wurde uns für diese Anlage eine Photovoltaikförderung in der Höhe von € 

30.880,00 zugesagt. Somit verbleiben für die Restfinanzierung noch € 37.200,00 

welche mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit inneren Darlehen zwischenfinanziert 

werden können.  
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Die Photovoltaikanlage wird als Volleinspeisanlage von der ÖMAG unterstützt. Die 

Umsetzung des Projektes ist zwingend noch im September notwendig. Die Anlage hat 

eine Leistung von 30 kWPeak und wird somit die größte Anlage in unserer Gemeinde 

werden.  

 

In den ermittelten Kosten sind die Kosten für eine Solarbeheizung nicht inkludiert. Da 

dadurch die Saison im Freibad  ohne Solaranlage stark verkürzt werden würde,  

erscheint die Errichtung einer solchen  als  unabdingbar. Darum soll bis spätestens 

Jahresende ein Finanzierungsplan für die Errichtung einer Solaranlage ausgearbeitet 

werden.  
 

 

 

F i n a n z i e r u n g s p l a n  
 

A) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

5/8310/775  Kapitaltransferzlg.an Unternehmen     118.000       0     118       

Gesamtkosten     118.000       0     118       0       0       0 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

6/8310/2980 Inneres Darlehen Wirtschaftshof      37.200       0      37       

6/8310/8710 Bedarfszuweisungen i.R.      50.000      50 0       0       0       0 

6/8310/8710 Bedarfszuweisungen a.R.      30.800       31      0       

Gesamtkosten     118.000      81    37       0       0       0 

 

C) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 
Einnahmen Betrag Prüfungsvermerk 

Gesamteinnahmen Energieerträge 7500  

   

 
Ausgaben Betrag Prüfungsvermerk 

Gesamtausgaben Rückzahlung inneres Darlehen 7500  

   

 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 

 
 

 

 

Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehenden 

Finanzierungsplan beschließen.    
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3. Zweiter Nachtragsvoranschlag 2013 
Berichterstatter: Bgm. F. J. Smrtnik 

 

Beim Entwurf des zweiten Nachtragsvoranschlages wurden einige Anpassungen an 

das kärntenspezifische Ansatz- und Postenverzeichnis vorgenommen, wobei die 

Grundlage das vom Amt der Kärntner Landesregierung übermittelte Verzeichnis 

diente. Durch diese Anpassungen werden aber die Beträge der veranschlagten Ansätze 

nicht verändert.  

 

Durch den heurigen Verkauf der Tragkraftspritze und des alten Feuerwehrautos der 

FF-Rechberg konnte ein Betrag in der Höhe von € 1.200,00 erzielt werden, welcher 

nunmehr in den Voranschlag eingebaut wird.  

 

Erfreulicherweise konnte auch heuer wieder eine erhöhte Förderung in der Höhe von € 

8.000,00 vom Bundeskanzleramt für den Kindergarten erwirkt und somit in den 

Nachtragsvoranschlag eingearbeitet werden.  

 

Beim Gebührenhaushalt Bauhof konnte die entgültige Abrechnung der 

Wirtschaftshofleistungen für den Geopark in der Höhe von € 10.000,00 erst in den 

zweiten Nachtragsvoranschlag eingebaut werden.  

 

Durch die erhöhte Ausschüttung der Finanzzuweisungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz kam es zu Mehreinnahmen in der Höhe von € 2.100,00. Da am 

12. März 2013 ein einstimmiger Gemeindevorstandsbeschluss für die Förderung der 

Bekämpfung der Varroa-Milbe nach Maßgabe der finanziellen Mittel beschlossen 

wurde, wird unter diesem Teilabschnitt die Mehreinnahme veranschlagt.  

 

Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes wurde beim Vorhaben „Freibad 

Dachsanierung und Photovoltaikanlage“ die Photovoltaikanlagenförderung in der 

Höhe von € 30.880,00 sowie die Zwischenfinanzierung mittels inneren Darlehens in 

den Nachtragsvoranschlag aufgenommen.  

 

Weitere Änderungen im außerordentlichen Haushalt wurden nicht vorgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den zweiten 

Nachtragsvoranschlag 2013 mit nachstehender Verordnung beschließen.   
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Verordnung 

 
des Gemeinderates vom  30.08.2013, Zahl: 1430-0/2013, über die Feststellung des 

zweiten Nachtragsvoranschlages 2013. 

 

Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 

21.12.2012  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 

 

 

Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 

 bisher erweitert Gesamtsummen 

a) ordentlicher Voranschlag    

Summe der Einnahmen 4.968.900 21.300 4.990.200 

Summe der Ausgaben 4.968.900 21.300 4.990.200 

    

Überschuss/Abgang:   0 

    

b) außerordentlicher Voranschlag    

Summe der Einnahmen 1.657.600  68.000 1.725.600 

Summe der Ausgaben 1.657.600 68.000 1.725.600 

    

c) Gesamtsummen:    

Gesamteinnahmen 6.626.500 89.300 6.715.800 

Gesamtausgaben 6.626.500 89.300 6.715.800 

    

Gesamtüberschuss/-abgang  
  0 

 
   

Die Verordnung tritt am   01.09.2013 in Kraft. 
 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 

 
 

 

4. Schuldschein K-WWF Darlehen ARA Eisenkappel, BA 51 
Berichterstatter: Bgm. F. J. Smrtnik 

 

Das Projekt ARA Anpassung an den Stand der Technik (Energieoptimierung) wurde 

in der Kollaudierung am 28.03.2013 endabgerechnet. Zumal dieses Projekt teilweise 

auch mit Fondsdarlehen finanziert wurde ist vom Gemeinderat nunmehr ein 

Schuldschein für das gewährte Darlehen zu beschließen.  

 

Hierfür wurde uns vom Land nachstehend angeführter Schuldschein (inkl. 

Rückzahlungsplan) übermittelt, welcher nunmehr zu beschließen und an die Abteilung 

8 zurückzusenden ist.  
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Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehenden Schuldschein 

beschließen.    
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Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  

 

 
 

5. Antrag gem. § 41 K-AGO; Dr. Stefan Merkač; Ausfahrt Feuerwehr 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. H. Malle 

 

In der letzten Sitzung des Gemeinderates hat der Gemeinderat Dr. Stefan Merkač 

nachstehenden Antrag eingebracht: 
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Warnschilder sind vor allem bei Ausfahrten von Berufsfeuerwehren vorhanden. Bei 

den freiwilligen Feuerwehren sind diese eher unüblich, zumal eine Ausfahrt nicht 

täglich erfolgt. Der Gemeindevorstand hat sich bereits einmal mit dieser Forderung 

beschäftigt und dabei keinen Handlungsbedarf gesehen. Die Situation hat sich seit 

damals nicht geändert. Im Bereich der Feuerwehreinfahrt besteht eine 50 km/h 

Beschränkung, die Ausfahrt ist von beiden Seiten  weit genug sichtbar und die 

Feuerwehrfahrzeuge sind so hoch, dass der vorhandene Mauerzaun dabei nicht 

hinderlich ist. Von Seiten der Feuerwehr wird dies auch bestätigt.  

 

 

GR. Dr. Stefan Merkač: Die Sicherheit war maßgeblich für diesen Antrag. Die 

freiwilligen Mitarbeiter der FF Eisenkappel haben mich angesprochen und darum 

gebeten, diesen Antrag einzubringen. Wenn die Feuerwehrleitung hier anderer 

Meinung ist, so hat sie dies intern zu diskutieren.  

Antrag:  

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge den Antrag des Herrn GR. Dr.  Štefan Merkač  ablehnen. 
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GR
in

 Urschitz: Nicht nur die Feuerwehr fährt hier ein und aus. Auch die privaten, da 

sehe ich schon eine Gefahr. Bin dafür, dass die Tafel angebracht wird. Immerhin fährt 

die Feuerwehr mit 100 km/h zum Einsatz.  

 

Vizebgm. Woschitz: Hier gilt eine 50 km/h Beschränkung und die 

Straßenverkehrsordnung ist von jedem einzuhalten.  

 

Vizebgm. Ing. Malle: Wir haben dies in der Kameradschaft diskutiert und haben keine 

Notwendigkeit gefunden. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Zwischen der Mauer 

und der Bundesstraße befinden sich 2 m Platz, so dass die Sicht auf beiden Seiten 

gegeben ist. Sollte der Gemeinderat dem Antrag zustimmen, werden wir uns natürlich 

nicht wehren. Eine Notwendigkeit besteht aber nicht.  

 

GV. Lobnik: Darf noch ergänzen, dass wir dies im Gemeindevorstand diskutiert 

haben. Nicht die Kosten waren maßgeblich für die Ablehnung. Der Gemeindevorstand 

wollte den Schilderwald nicht erweitern. Es gilt hier ohnehin die 50 km/h 

Beschränkung an die sich alle halten müssen. Eine zusätzliche Beschilderung würde 

nur ablenken und stören.  

 

GR
in

 Pircer: Ich selbst wohne dort und bin Betroffene. Eine Tafel wird nichts bringen. 

Eine Einsatzlampe wäre aber von Vorteil.  

 

GR. Jerlich: Der Einsatz erfolgt auf die Sirene. Somit weiß jeder was los ist.  

 

Bgm. Smrtnik: Aber nicht der, der von Seeberg kommt.  

 

GR. Hribar: Wenn nicht zu hohe Kosten entstehen und die Sicherheit erhöht werden 

kann, sollten wir dem Antrag stattgeben.  

 

Vizebgm. Ing. Malle: Technisch ist alles machbar, kostenmäßig kann ich dies nicht 

beurteilen. Eine Verbindung mit der Sirenensteuerung ist aber sicher aufwändig. Wir 

könnten, wenn gewünscht die Angebote einholen.  

 

Abstimmung:  
 

Mit 4 Gegenstimmen wurde der Antrag abgelehnt. 
Gegenstimmen: Merkač, Urschitz, Hribar und Pircer 

 
 

6. Asphaltierung Popp-Gasse – Vergabe der Arbeiten 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. H. Malle 

 

Von der Fa. Swietelsky als Nachfolgefirma der Alpine wurde dem Marktgemeindeamt 

mitgeteilt, dass in der KW 28/2013 die sogen. „Poppgasse“ asphaltiert wird. Die 

Asphaltierung soll von der Abzweigung B 82 – Seeberg-Bundesstraße bis zum 

Anwesen Hatze (Einbindung Kreuzwiese) erfolgen. 
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Die Kosten für diesen Abschnitt werden von Hrn. Thurn Johannes als Entschädigung 

für die Grundinanspruchnahme (Leitungsverlegung für das Kraftwerk Unterlobnig) als 

auch als Ablöse für das Teilgrundstück auf dem das Kraftwerk errichtet wurde, 

übernommen. 

 

Anschließend an den zu asphaltierenden Weg führt zum Anwesen Pasterk Anton ein 

ca. 70 lfm langes unasphaltiertes Teilstück des öffentlichen Weges welches im Zuge 

dieser Arbeiten ebenfalls asphaltiert wurde, wie auch die Einbindung zum Anwesen 

Pasterk. Dies deshalb, damit bei starken Regenfällen bzw. Niederschlägen der Schotter 

auf diesem Teilstück nicht auf den  asphaltierten Weg geschwemmt wird und dadurch 

sämtliche Regeneinlaufschächte verunreinigt bzw. verstopft werden. Die Kosten für 

die Einbindung Pasterk werden von den Eigentümern selbst getragen. 

 

Lt. Anbot der Fa. Swietelsky betragen die Kosten für das Teilstück der Gemeinde 

netto € 10.700,--. Auf Grund der kurzfristigen Ankündigung der 

Asphaltierungsarbeiten wurde vom Bauamt der Gemeinde ein Vorstands-

Umlaufbeschluss eingeholt, bei dem alle Vorstandsmitglieder mit der Vergabe der 

Arbeiten an die Fa. Swietelsky zum o.a. Anbotspreis einverstanden waren. 

 

 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  

 
 

7. Auflassung der Expositurklasse in der Volksschule Ebriach  
Berichterstatter: Bgm. F. J. Smrtnik 

 

Die selbstständige Volksschule Ebriach wurde von der Landesregierung mit Stichtag 

1.9.2002 aufgelassen und als Expositur der Volksschule Eisenkappel eingerichtet. 

Gegen diese Entscheidung der Landesregierung hat die Gemeinde beim 

Verwaltungsgerichtshof eine Beschwerde eingebracht. Diese Beschwerde wurde 

abgewiesen. Als Begründung der Abweisung wurde angeführt, dass sich hierbei 

lediglich um eine neue Organisationsform handelt und die Schule weiterhin 

unverändert bestehen bleibt.  

 

Mit dem Schuljahr 2006/2007 sank die Schülerzahl in Ebriach/obirsko auf fünf 

Schüler und somit unter die Grenze von sieben Schülern, die für die Aufrechterhaltung 

der Expositurklasse notwendig wären. Der damalige Bürgermeister Dr. Dietfried 

Haller hat an den Schulreferenten ein Ansuchen gestellt, der Schulreferent möge von 

seiner Ermächtigung gem. § 86 Abs. 4, Kärntner Schulgesetz LGBl. Nr. 58/2000 

Gebrauch machen und die Schülerzahl für die Volksschule Ebriach auf fünf Schüler 

herabsetzen.  

Antrag: 

 

Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 

Gemeindevorstand die Vergabe der Asphaltierungsarbeiten an die Firma 

Swietelsky zum Nettopreis von € 10.700,00 beschließen.  
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Dieses Ansuchen wurde damit begründet, dass die Gemeinde angesichts der 

dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten, alles 

daran setzt, um Infrastruktureinrichtungen – auch in der Peripherie – zu erhalten, 

zumal der immer wieder bedrohlich werdenden Entwicklung unseres Grenzgebietes 

unbedingt entgegengetreten werden muss. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die 

Volksschule in Ebriach seit jeher als Mittelpunkt, insbesondere auch der 

zweisprachigen Volkskultur, gilt. Mit Eliminierung dieser Einrichtung würde der Ort 

quasi die letzte noch vorhandene besondere Infrastruktur verlieren.  

 

Dieses Ansuchen wurde vom damaligen Schulreferenten Dr. Strutz mit dem Hinweis 

auf die Stellenplanproblematik abgelehnt. Die Gemeinde wurde aufgefordert, 

dementsprechende Vorkehrungen für die Schließung der Schule zu treffen, zumal die 

gesetzlich vorgegebene Mindestschülerzahl bei einer zweisprachigen Schule von 

sieben Schülern unterschritten wurde.  

 

Auch der Hinweis, dass aufgrund der Tatsache dass ein Ansteigen der Schülerzahl zu 

erwarten sei und daher die Schule nicht geschlossen sondern nur stillgelegt werden soll 

wurde insofern entgegnet, dass eine Stilllegung bei einer Expositurklasse nicht 

vorgesehen sei. Diese Aussage widerspricht der Aussage von 2002, dass sich durch die 

Errichtung der Expositurklasse nichts verändert.  

 

Gemeinsam mit den betroffenen Eltern und Schülern hat der Bürgermeister Dr. Dieter 

Haller zu einem Solidaritätstreffen in Ebriach geladen. Alle Protestmaßnahmen und 

Resolutionen haben nichts gefruchtet. Die Eltern haben sich darauf geeinigt, die 

Schule auf privater Basis auf eigene Kosten weiter zu führen. Der Gemeindevorstand 

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat für den Fall des Fortbestandes der 

Privatschule die Unterstützung in Form der zur Verfügungsstellung der 

Räumlichkeiten und Übernahme der Energie- und Betriebskosten zugesagt und auch 

übernommen.  

 

Ein Jahr später wurde die Schülerzahl wieder erreicht und die Expositurklasse wieder 

genehmigt. Im Schuljahr 2009/2010 wurde die Mindestschülerzahl wieder 

unterschritten. Diesmal hat aber die Landesregierung von der Ermächtigung gem. § 86 

Abs. 4 Kärntner Schulgesetz Gebrauch gemacht und die Schülerzahl mit 6 Schülern 

festgesetzt und so von Seiten des Landes den Weiterbestand gesichert. Ab dem 

Schuljahr 2010/2011 wurde die Mindestschülerzahl immer erreicht. Im kommenden 

Schuljahr sind sogar 11 Schüler angemeldet.  

 

Im Zuge der Maßnahmen um den Erhalt des Schulstandortes der Hauptschule Bad 

Eisenkappel hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach am 

17.12.2010 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Darin hat dieser in den Erläuterungen 

folgendes mitgeteilt: 

 

„Im Einvernehmen mit der Gemeindeabteilung, mit dem Schulbaufond, mit dem 

Schulgemeindeverband Völkermarkt sowie mit dem Bezirkshauptmann wird versucht, 

ein Paket zu schnüren, mit welchem am Standort der derzeitigen Hauptschule mit 

Nutzung der derzeitigen Räumlichkeiten und zusätzlichen Investitionen ein 
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Schulzentrum entstehen soll. Voraussetzung dieses Schulzentrums ist, dass alle derzeit 

in Bad Eisenkappel geführten Volksschulen, die Musikschule, der Schülerhort sowie 

die Hauptschule im Schulzentrum untergebracht werden.„ 

 

Bei dieser Sitzung wurde vom Gemeinderat Lopar ein Zusatzantrag eingebracht, mit 

welchem die Volksschule Ebriach sofort geschlossen werden soll. Dieser Zusatzantrag 

wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Im Grundsatzbeschluss wurde aber im Hinblick 

auf die Erhaltung des Schulstandortes Hauptschule unter Anderem folgender Passus 

beschlossen: 

 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla Bela 

unterstützt die Bemühungen, die derzeitigen vier Schulstandorte in ein Schulzentrum 

zu vereinen, in welchem auch der Schülerhort sowie die Musikschule untergebracht 

werden kann.“ 

 

In der Sitzung des Schulgemeindeverbandes am 29.3.2011 wurde ebenfalls einstimmig 

ein Grundsatzbeschluss gefasst, wonach folgender Antrag beschlossen wurde: 

 

„Die Volksschulen Leppen, Ebriach, Eisenkappel und die Musikschule in die 

Hauptschule zu integrieren und beide Direktionen bei zu behalten.“ 

 

Ebenfalls im März 2011 erhielt die Gemeinde von der Landesregierung ein Schreiben, 

wonach im Schuljahr 2011/2012 voraussichtlich nur mehr 5 Schüler in Ebriach zur 

Schule gehen werden. In diesem Schreiben wurde auch hingewiesen, dass das Land 

nicht mehr bereit ist, die Führung der Expositurklasse Ebriach mit 5 Schülern zu 

genehmigen. Der Bürgermeister Franz Josef Smrtnik hat darauf reagiert und unter 

Anderem dem Land folgendes mitgeteilt: 

 

„In der Expositurklasse Ebriach wurde für das Schuljahr 2011/2012 ein Mindeststand 

von sieben Schülern registriert und wird auch erreicht werden. Ab 2012 nimmt die 

Anzahl der Schüler wieder zu. Trotzdem hat die Gemeinde mit den Eltern über eine 

künftige Schließung der Schule verhandelt und erreicht, dass bei Eröffnung des 

geplanten neuen Schulzentrums in Eisenkappel die Eltern bereit sind, ihre Kinder auch 

dorthin zur Schule zu senden, so dass die Expositurklasse in Ebriach - auch bei 

genügend vorhandener Schüler - zu diesem Zeitpunkt gesperrt werden kann.“ 

 

Sowohl das Schreiben des Landes als auch jenes des Bürgermeisters wurde dem 

Gemeinderat am 7.7.2011 vorgelegt. Bei dieser Sitzung wurde dem Gemeinderat auch 

berichtet, dass in Ebriach eine Elternversammlung stattfand. Bei dieser bekundeten 

zwei Eltern, dass sie einen Wohnsitzwechsel planen und daher die Kinder in die 

Expositurklasse gemeldet haben. Der Wohnsitzwechsel wird im September stattfinden, 

so dass derzeit eine richtige Zuordnung zum Schulsprengel noch nicht möglich ist.  

 

Zum Zeitpunkt der Gemeinderatsitzung waren insgesamt 8 Schüler/innen zum Besuch 

der Expositur angemeldet. Trotz der genügend angemeldeten Schüler wurde die 

Gemeinde aufgefordert die Schule freiwillig aufzugeben. Der Gemeinderat hat am 
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7.7.2011 die Schließung der Expositur Ebriach bei Vorhandensein von mindestens 

sieben Schülern bis zur Eröffnung des Schulzentrums abgelehnt. 

 

Aufgrund dieser Tatsache, hat das Land für die Expositur Ebriach eine Übergangsfrist 

für das Schuljahr 2011/2012 gewährt. Für die Schuljahre 2012/2013 sowie 2013/2014 

wurde vom Land aufgrund der genügend vorhandenen Anmeldungen automatisch die 

entsprechende Lehrkraft zugeteilt, so dass die betroffenen Eltern sowie die Schüler 

davon ausgingen, dass die Schule trotz bevorstehender Eröffnung des 

Bildungszentrums zumindest noch im Schuljahr 2013/2014 weiter geführt wird. Dies 

wurde anlässlich einer Elternversammlung in Ebriach positiv aufgenommen. 

Insbesondere weil die Schülerzahl von 9 im Jahre 2012/2013 auf nunmehr 11 im Jahre 

2013/2014 angestiegen ist.  

 

Diese beiden Beschlüsse sind eine klare Bekennung zur Volksschule Ebriach bis zur 

Eröffnung des Bildungszentrums und auch eine Absichtserklärung, die Schule Ebriach 

nach Eröffnung des Bildungszentrums zu schließen. Eine rechtsverbindliche 

Schließung hat der Gemeinderat jedoch damit nicht beschlossen. Auch gibt es in 

keiner Fördervereinbarung der Gemeinde bzw. des Gemeinderates eine 

rechtsverbindliche Zusage zur Schließung der Expositur Ebriach.  

 

Am 22.7.2013 ist bei der Gemeinde ein Antrag gem. § 35 K-AGO, unterschrieben von 

Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle, vom Vizebürgermeister Adolf Woschitz sowie 

Gemeindevorstand Elisabeth Lobnik eingelangt, wonach die Abhaltung einer 

Gemeinderatsitzung mit folgender Tagesordnung begehrt wurde: 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 

2. Auflassung der Expositurklasse in der Volksschule Ebriach 

3. Schließung der Volksschule Ebriach. 
 

Da die genannten Punkte bisher weder in einem Ausschuss und/oder in der 

Gemeindevorstandsitzung vorbehandelt wurden, ist nach den Bestimmungen der K-

AGO der Bürgermeister nicht verpflichtet eine Gemeinderatsitzung einzuberufen. 

Auch wird dadurch aufgrund der eindeutigen Forderung auf Einberufung einer 

Gemeinderatsitzung nicht automatisch eine Verpflichtung nach § 64 Abs. 1 zweiter 

Satz K-AGO  ausgelöst.  

 

Am 30.7.2013 hat der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeindevorstandes zu einer 

Sitzung einberufen, welche auf den 29. August 2013 anberaumt wurde. Darin wurde 

unter anderem auch ein Tagesordnungspunkt „Volksschule Ebriach; weitere 

Vorgangsweise“ aufgenommen, um mit diesem die Situation Schließung, 

Weiterbetrieb usw. vorzuberaten und die Grundlage für die darauffolgende 

Gemeinderatsitzung zu bilden.  

 

Am 5.8.2013 langten bei der Gemeinde wieder zwei Anträge vom Vizebürgermeister 

Ing. Helmut Malle, Vizebürgermeister Adolf Woschitz und Gemeindevorstand 

Elisabeth Lobnik ein. Ein Antrag gem. § 64, Abs. 1 K-AGO zur Abhaltung einer 

Gemeindevorstandsitzung und ein weiterer Antrag gem. § 35 K-AGO zur Abhaltung 
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einer Gemeinderatsitzung. Die vorgeschlagene Tagesordnung entspricht jenem Antrag 

vom 22.7.2013. 

 

§ 64 K-AGO sieht vor, dass der Bürgermeister verpflichtet ist, ohne Verzug eine 

Sitzung einzuberufen, wenn ein Mitglied des Gemeindevorstandes dies unter 

Vorschlag der Tagesordnung verlangt. Eine konkrete Definition darüber, wie die 

Formulierung „ohne Verzug“ zu verstehen ist, enthält die K-AGO an dieser Stelle 

nicht. Zieht man parallel dazu die Bestimmungen des § 35 K-AGO betreffend den 

Gemeinderat heran, so sieht das Gesetz dort, bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen, eine Verpflichtung des Bürgermeisters zur Einberufung einer 

Gemeinderatsitzung, welche innerhalb von drei Wochen anzuberaumen ist, vor. Da die 

geplante Gemeindevorstandsitzung außerhalb dieser drei Wochen Frist lag und zudem 

die Tagesordnung die beiden Punkte „Auflassung der Expositurklasse in der 

Volksschule Ebriach“ und „Schließung der Volksschule Ebriach“ nicht enthielt, hat 

der Bürgermeister die Sitzung des Gemeindevorstandes auf den 26.8. vorverlegt und 

mit den fehlenden Tagesordnungspunkten ergänzt.  

 

Solange die Vorberatung nicht erfolgt, kann auch eine Ausschreibung der 

Gemeinderatsitzung nicht erfolgen. Eine Vorberatung wäre aber auch im zuständigen 

Ausschuss möglich. Der Gemeinderat hat für die Belange des Schulwesens den 

Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit gebildet. Der Obmann des 

Ausschusses hätte zur Beratung dieser Themen jederzeit eine Ausschusssitzung 

anberaumen können.  

 

Die Bürgermeister des Bezirkes haben in der Sitzung des Schulgemeindeverbandes am 

1.8.2013 vehement die Schließung der Volksschule Ebriach gefordert und begründeten 

dies, dass der Beschluss für den Bau des Schulzentrums im Schulgemeindeverband 

erst gefallen ist, nachdem in Eisenkappel der Beschluss zur Schulschließung gefallen 

ist. Gemeint sein kann hier nur der Grundsatzbeschluss. Eine finanzielle Auswirkung 

auf das Bildungszentrum bzw. auf den Schulgemeindeverband hat die Schließung oder 

der Weiterbetrieb der Volksschule Ebriach nicht. Der Finanzierungsschlüssel wurde 

bereits vorher ausverhandelt und die Größe der Schule wurde danach ausgerichtet. 

Auch die Anteile werden nach diesem Schlüssel bezahlt. Finanziell wirkt sich der 

Betrieb der Volksschule Ebriach nur auf die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach aus. 

Im Voranschlag 2013 sind dafür € 13.700,00 vorgesehen. Diese Kosten belasten die 

Strukturkosten der Gemeinde und fehlen somit der Gemeinde für Investitionen. Wenn 

nach einer Schließung der Schule der parifizierte Anteil weiterhin der Gemeinde 

verbleibt, so muss für die Erhaltung des Gebäudes trotz Schließung mit einem Betrag 

in der Höhe von ca. € 2.000,00 im Jahr gerechnet werden, so dass in diesem Fall das 

Einsparpotential € 11.700,00 beträgt. Sollte das Gebäude verkauft werden, so beträgt 

das Einsparpotential € 13.700,00. Zudem kann der Verkaufserlös für Investitionen 

herangezogen werden. Inwieweit durch die Schließung der Schule die Abwanderung 

verstärkt wird, kann nur vermutet werden. Der Verlust eines Einwohners schmälert die 

Einnahmen über die Ertragsanteile von jährlich ca. € 750,00 pro Person. Die 

Schülertransportkosten dürften sich bei einer Schließung für die Gemeinde nicht 

erhöhen.  

 



 

Niederschrift der GR Sitzung vom 30.08.2013   Zahl: 1430-0/2013 

Da im Schuljahr 2013/2014 in der Volksschule Bad Eisenkappel eine Klasse auf 17 

Schüler fällt, wird diese Klasse nicht mehr geteilt. Eine Teilung erfolgt nach den 

gesetzlichen Bestimmungen auch nicht, wenn die Volksschule Ebriach geschlossen 

wird. Bei einer Aussprache der betroffenen Eltern unter Beisein von 

Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle wurde vom Land die Zusage erteilt, dass bei 

einer Schließung der Volkschule Ebriach die dort eingeteilte Lehrkraft Eisenkappel 

zugeteilt wird und daher die Teilung der Klasse intern erfolgen könnte.  

 

Laschkolnig-Micheutz hat bei der Sitzung des Schulgemeindeverbandes am 1.8.2013 

bestätigt, dass die Schließung der Volksschule Ebriach keine Auswirkung auf die 

Klassenzahlen in Bad Eisenkappel hätte, weil die Eingliederung schulstufenmäßig 

erfolgt.  

 

Bei dieser Sitzung wurde auch berichtet, dass aufgrund einer Besprechung beim Land 

dieses  die Bereitschaft signalisiert hat, dass unter der Voraussetzung der 

Schulschließung in Ebriach im Schuljahr 2013/2014 die Stunden von Ebriach im 

Schulzentrum Bad Eisenkappel verbleiben könnten. Auch wurde berichtet, dass diese 

dann für die Beibehaltung der Leistungsgruppen oder für Wahlpflichtstunden 

verwendet werden können. Wenn dies so wäre, so hätte dies schulorganisatorisch 

natürlich auch Auswirkung auf die Hauptschule und somit auf den 

Schulgemeindeverband, zumal dadurch die Qualität verbessert werden kann.  

 

Da diese schulorganisatorische Auswirkung gesetzlich nicht vorgesehen ist und auf 

freiwilliger Basis besteht und zudem nicht schriftlich zugesichert wurde, wurde vom 

Gemeindeamt ein diesbezüglicher Termin beim Land angestrebt. Ziel war es, dass 

neben dem Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und AL Ferdinand Bevc auch der 

Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle am Gespräch teilnimmt. Leider konnte der 

Vizebürgermeister aus zeitlichen Gründen nicht am Termin teilnehmen.  

 

Das Gespräch bei Frau Mag. Hubmann, Abt. 6 der Landesregierung hat bestätigt, dass 

das Weiterführen bzw. die Schließung keine Auswirkung auf die Hauptschule und 

somit auf den Schulgemeindeverband hat bzw. haben kann. Gesetzlich gibt es auch 

keine Auswirkung auf die Volksschule Bad Eisenkappel, zumal durch die Schließung 

die Klassenzahlen in Bad Eisenkappel gleich bleiben. Die Landesregierung würde eine 

Schließung der Volksschule Ebriach auch für das Schuljahr 2014/2015 akzeptieren, 

wenn dieser Beschluss bereits heuer gefasst wird. Sollte jedoch die Schließung bereits 

im Schuljahr 2013/2014 erfolgen und würden alle Eltern ihre Schüler nach Bad 

Eisenkappel zur Schule senden, dann würde das Land aufgrund der Kurzfristigkeit den 

Lehrkörper, der für Ebriach vorgesehen war, zusätzlich nach Eisenkappel zuweisen, 

um die Integration im ersten Jahr zu erleichtern bzw. eine interne Teilungen in Bad 

Eisenkappel vorzunehmen.  

 

Dieser Punkt Schließung der Expositurklasse in Ebriach wurde aufgrund des Antrages 

von Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle, Vizebürgermeister Adolf Woschitz und 

Gemeindevorstand Elisabeth Lobnik auf die Tagesordnung gesetzt um vom 

Gemeindevorstand vorbehandelt.  
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Vom Vizebürgermeister Ing. Helmut Malle wurde folgender Abänderungsantrag 

eingebracht: 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge die Auflassung der Expositurklasse in Ebriach mit sofortiger Wirkung  

beschließen.  
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GR Kummer: Man sieht, dass der Gemeinderat viel zusammenbringt. Gratulation an 

alle, die mitgemacht haben.  

 

Vzbgm. Ing. Malle:  Wir haben uns alle zusammengesetzt mit Kummer, Woschitz, 

Lopar, haben im Interesse der Schüler und Eltern einen Beitrag geleistet und  die 

aufgeheizte Situation beruhigt. Dies geht nur mit klaren Vorgaben, wenn alle 

Fraktionen diese Beschlüsse mittragen und unseren Antrag unterzeichnen und dass 

keine Nachteile für das Bildungszentrum entstehen. Es ist uns gelungen, die Nachteile 

für das Bildungszentrum abzuwenden. Die schlagende Haftung war ein schwieriger 

Akt. Mittlerweile ist es uns gelungen, die Zusicherung des Schulgemeindeverbandes 

auch schriftlich zu erhalten. Ich darf diese verlesen: 

 

SCHULGEMEINDEVERBAND   VÖLKERMARKT 
Sitz:  Bezirkshauptmannschaft - Gesundheitszentrum 

9100  Völkermarkt, Ritzingstraße  33 
Telefon: 04232/37087-12 / FAX:  04232/37087-33 

                                                                                           Völkermarkt, am 30.08.2013 

 

 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Herrn Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

Eisenkappel Nr. 260 

9135 Bad Eisenkappel 

 

 

Betrifft:   BVH Generalsanierung Bildungszentrum Bad Eisenkappel - 

    Darlehensgewährung  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Smrtnik! 

 

Der Schulgemeindeverband Völkermarkt sichert hiermit zu, dass die, in der Verbandsratssitzung des 

Schulgemeindeverbandes Völkermarkt am 1.8.2013 beschlossene Fälligstellung des Darlehens für die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach bei nicht Integration bzw. Nichtschließung der Volksschule 

Ebriach zum Schuljahr 2013/2014 mit einer Maximalhöhe von bis zu € 563.000,--, welches aufgrund 

der Nicht-Bedeckung durch die Marktgemeinde vom Schulgemeindeverband Völkermarkt 

aufzubringen erforderlich ist, bis auf weiteres gestundet wird. 

 

Als Grund für die Stundung gilt die Beschlussfassung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach in der Sitzung vom 30.08.2013 gegenüber dem Schulgemeindeverband 
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Völkermarkt dahingehend, dass spätestens mit Beginn des Schuljahrs 2014/2015 die SchülerInnen der 

Volksschule Ebriach in das Bildungszentrum Bad Eisenkappel integriert werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen:  

Für den Schulgemeindeverband  Völkermarkt 

 

 

i.A. Bürgermeister Valentin Blaschitz  

 

GV Lobnik: Bedankt sich bei  Ing. Malle und das Engagement für die Eltern und 

Schüler. Es war die vernünftigste Lösung für alle Kinder der Gemeinde und es waren 

sicher schwere Verhandlungen beim SGV zu führen. Das Ergebnis ist ein guter 

Grundstein für das Bildungszentrum. Vereinbarungen, die man einmal getroffen hat, 

sind auch einzuhalten.  

 

GR Hribar:  Es freut ihn das große Interesse am Thema gibt aber zu bedenken, dass 

wir die ländliche Struktur durch Schließungen noch mehr schwächen. Viele 

Einrichtungen (Gericht, Straßenmeisterei) sind davon berührt. Jedes einzelne Stück 

das wegbricht ist „weg“! Obwohl die Gemeinde als autonom dargestellt wird, ist der 

Druck des Landes sehr stark und wir werden zu Einsparungen angehalten. Die Politik 

hatte die Aufgabe Lösungen zu suchen, jedoch war die Lösung leider nicht so, wie sich 

die Eltern von Ebriach dies gewünscht haben.  

 

GR. Kummer: Ich möchte mich beim Bürgermeister bedanken. Für ihn war es eine 

Herausforderung diesen Antrag zu unterschreiben. Er hat dies innerhalb von zwei 

Minuten getan.  

 

Vzbgm. Woschitz: Bedankt sich bei SPÖ, ÖVP und EL. Mein Beweggrund für die 

sofortige Schließung der Schule Ebriach war der seinerzeitige Grundsatzbeschluss, 

den ich damals mitgetragen habe. Wenn nun die Klassenteilung in Eisenkappel 

möglich ist und Ebriach noch ein Jahr offen bleibt, so haben wir eine gute Lösung 

gefunden.  

 

GR Dr. Merkac:  Im GR herrscht eine Stimmung, welche nicht in Ordnung ist. Neid 

und Zwist wird in den Vordergrund gestellt. Es wird nicht inhaltlich über dieses 

Thema gesprochen. In Klagenfurt ist dies anders, dort herrscht ein Klima der 

Wertschätzung und Begegnung. Der Landeshautpmann ist sehr wohl offener, als die 

Leute, welche heute hier sitzen. Ich habe den Antrag nur unterschrieben, weil „mir das 

Messer an die Kehle gesetzt wurde“. Ich habe auch damals beim Grundsatzbeschluss 

meinen Zusatzantrag zurückgezogen, weil mir das Schulzentrum am Herzen lag. Das 

Schulzentrum ist ein Juwel und sehr wichtig. Dass die anderen Bürgermeister die 

Haftungen nicht stunden wollten, ja. Sicherlich gibt es einen Neid der anderen 

Bürgermeister. Beim Grundsatzbeschluss zum Schulzentrum wurden keine Profile und 

Konzepte ausgearbeitet. Viele Themen (wie gesunde Gemeinde, erneuerbare Energie) 

wurden unter den Tisch gekehrt. Andere Städte machen Pilotprojekte mit 
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Kleingruppen. Wir haben heute in Ebriach nicht wie damals 5 sondern sogar 11 

Schüler. Damals haben wir um unser Schulzentrum gezittert und haben uns dem 

Grundsatzbeschluss angeschlossen, inkl. Merkač. Gott sei Dank, haben wir dies 

derhoben. Dies dürfen wir nicht verwischen, weil es beides nebeneinander geben kann. 

Mit dem Abänderungsantrag wurden zwar Emotionen erreicht, die Wünsche wurden 

aber nicht erfüllt. Jetzt haben wir um jeden Preis eine Schließung. Mit falschen 

Tatsachen, die im Umlauf gebracht wurden wurde dieses Ziel erreicht. Wenn nicht alle 

unterschrieben hätten, hätte die Schule bereits heuer zugesperrt. Dies war eine 

Nötigung.  
 

GR. Dr. Jerlich: Die Missstimmung im Gemeinderat ist deshalb da, weil seit 2010 das 

Thema bekannt ist und zweieinhalb Jahre nichts getan wurde. Nicht nur beim 

Schulzentrum, sondern auch bei anderen Themen.  

 

GR. Lopar: Ich war damals als Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes sehr froh, 

dass die Bürgermeister das Schulzentrum ermöglicht haben. Ich bitte um Einsehen der 

Eltern in Ebriach, dass wir unsere Versprechen auch einhalten müssen. Gehen wir 

gemeinsam im Sinne eines gedeihlichen Zusammenlebens in unserer Gemeinde. Eltern 

habt Einsicht und Vertrauen.  

 

GV. Lobnik: (zu GR. Merkač) Betreffend deiner  Kritik über die Stimmung im 

Gemeinderat. Mit Aussagen wie „Messer an die Kehle“ wird keine Basis für eine 

bessere Stimmung gelegt. Du redest von Wertschätzung. Diese basiert auf Vertrauen. 

Wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, gibt es auch kein Vertrauen.  

 

GR Hribar: Es entspricht den Tatsachen, dass Erpressung stattgefunden hat. Die EL 

hat immer versucht, das bestmöglichste Ergebnis für Eisenkappel zu erwirken. Da sind 

aber auch die Interessen der Eltern in Ebriach einzubinden. Diese haben sich bereits 

mit der Bitte um Hilfe an den Bundespräsidenten gewandt. Ich darf hier einige 

Passagen vorlesen:  

 

„Als Eltern von Schülern der einklassigen zweisprachigen Expositurklasse 

Ebriach/Obirsko, Stammschule Bad Eisenkappel/Železna Kapla sind wir bestürzt und 

zutiefst besorgt über den schon gefassten Beschluss des Gemeindevorstandes und die 

für Freitag, den 30.8.2013 geplante Beschlussfassung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Žezlezna Kapla-Bela über die endgültige 

Schließung der Expositurklasse in der Volksschule Ebriach/Obirsko.  

 

Diese Schließung würde unserem slowenischen Sprach- und Kulturgut mit einem 

Schlag einen nicht wiedergutzumachenden und unwiederbringlichen Schaden zufügen 

sowie massivst den Intentionen des Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages nch 

Erhalt, Schutz und Förderung der slowenischen Sprache widersprechen. Dieses 

Vorgehen widerspricht auch den sehr konstruktiven und positiven Äußerungen unseres 

geschätzten Landeshauptmannes Dr. Peter Kaiser im Rahmen der Sitzung des 

Dialogforums vom 29.7.2013 in Klagenfurt/Celovec, ohne Zeitdruck Evaluierungen 

der Schulstandorte durchzuführen und Expositurklassen mit zumindest zehn Schülern 

nicht zu schließen“.  
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Es ist die Vorgabe für Politiker Lösungen zu suchen und nicht Erklärungen wenn 

etwas schief gelaufen ist.  

 

GR. Kummer: Das Wort Erpressung möchte ich nicht hören. Dann müssten sich ja 18 

Gemeinderäte geirrt haben. Wenn der Merkač nicht unterschrieben hätte, hätte er ein 

Schuljahr gefährdet.  
 

Bgm. Smrtnik:  Es stimmt, dass 2010 und 2011 Grundsatzbeschlüsse gefasst wurden. 

Die damals getroffene Wortwahl wird verschieden interpretiert. Es war und ist auch 

mein Wunsch, die Volksschule Ebriach noch ein Jahr offen zu halten. Ich appelliere an 

das Land, sich für den ländlichen Raum einzusetzen. Es ist nicht leicht, gut 

funktionierende Einrichtungen zu sperren. Bin nicht glücklich über diese Situation.  

Wir müssen auch  gemeinsam für den Erhalt des Bezirksgerichtes und der 

Straßenmeisterei kämpfen. Ohne den Einsatz aller anderen Bürgermeister wäre kein 

Bildungszentrum entstanden. Gebe dem Merkač Recht, das für das Schulzentrum 

Schwerpunktthemen gefunden werden müssen, um dieses interessanter zu machen.  Ich 

bin auch froh, dass Herr Vzbgm. Malle eine Lösung gefunden hat. Trotz gewisser 

Meinungsverschiedenheiten wurde ein Konsens gefunden. Danke an Woschitz, 

Kummer, Lopar und Merkac. Es sollten zukünftig Lösungen für die bestehenden 

Gebäude ausgearbeitet werden, vielleicht Verwendung für etwaige Vereinstätigkeiten 

oder Kultur.  

 

Abstimmung:  

 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 (GR Merkač war bei der Abstimmung nicht anwesend) 

 

 
 

Die restlichen Tagesordnungspunkte wurden von der Tagesordnung genommen.  

 

 
 

Nach Erledigung der Tagesordnung wurde folgender Antrag gem. § 41 K-AGO 

eingebracht: 

 



 

Niederschrift der GR Sitzung vom 30.08.2013   Zahl: 1430-0/2013 

 
 

Dieser Antrag wurde dem Bauausschuss zugewiesen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


